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§ 11 RATG
 RATG - Rechtsanwaltstarifgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

1. (1)Soweit die Kosten nicht gegeneinander aufzuheben sind, dient bei Verfahren über Anträge auf

Kostenbestimmung der Kostenbetrag als Bemessungsgrundlage, dessen Zuspruch beantragt wird.

Bemessungsgrundlage im Kostenrekursverfahren ist der Betrag, dessen Zuspruch oder Aberkennung im

Kostenrekurs beantragt wird.

2. (2)Übersteigt in den Fällen des Abs. 1 der begehrte Betrag nicht 100 Euro, so besteht nur ein Anspruch auf Ersatz

der Barauslagen im Verhältnis des Obsiegens.
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